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4. Persönliche Haftungsübernahme mit 
Zwangsvollstreckungsunterwerfung
Einer gesonderten Betrachtung bedarf daneben 
die geplante (und seitens des Darlehensgebers 
wohl geforderte) persönliche Haftungsübernah-
me samt Zwangsvollstreckungsunterwerfung. 
Soweit dies gesetzlich vorgesehen ist, kann die 
Zwangsvollstreckungsunterwerfung auch im 
eigenen Namen mit Wirkung gegen fremdes 
Vermögen erklärt werden (MünchKommZPO/
Wolfsteiner/ K. Volmer/M. Volmer, 7. Aufl . 2025, 
§ 794 Rn. 171; Wolfsteiner, Die vollstreckbare Ur-
kunde, 4. Aufl . 2019, Rn. 12.61). Maßgebend ist 
zunächst, ob derjenige, der die Unterwerfung er-
klärt, nach materiellem Recht befugt ist, im eige-
nen Namen Erklärungen abzugeben, durch die 
die Verbindlichkeit eines Dritten begründet wird 
(MünchKommZPO/Wolfsteiner/K. Volmer/M. 
Volmer, §  794 Rn. 171). In diesem Sinne ist 
kraft Gesetzes der Testamentsvollstrecker unter-
werfungsbefugt (§§ 2206, 2205 BGB – Münch-
KommZPO/Wolfsteiner/K. Volmer/M.  Volmer, 
§ 794 Rn. 171). 

Anerkannt ist, dass sich die Testamentsvollstre-
cker bei der Verwaltung des gesamten Nach-
lasses in den Grenzen des §  794 Abs. 1 Nr. 5 
ZPO der sofortigen Zwangsvollstreckung in 
den Nachlass unterwerfen können (Giers, in: 
Kindl/Meller-Hannich/Wolf, Gesamtes Recht 
der Zwangsvollstreckung, 4. Aufl . 2020, §  748 
Rn. 3; Wolfsteiner, Die vollstreckbare Urkunde, 
Rn. 12.62). Die von Kreditinstituten regelmä-
ßig geforderte Abgabe eines abstrakten Schuld-
versprechens mit (sogenannter) persönlicher 
Zwangsvollstreckungsunterwerfung kann der 
Testamentsvollstrecker für die Erben also nur in-
soweit abgeben, als sie die Erben mit dem Nach-
lassvermögen verpfl ichtet (Zahn, MittRhNotK 
2000, 90). Eine Haftung der Erben mit deren 
gesamten Vermögen können die Testamentsvoll-
strecker nur mit deren Zustimmung begründen 
(Zahn, MittRhNotK 2000, 90; was in der Praxis 
ggf. zu Schwierigkeiten führen kann). 
5. Ergebnis 
Ein Dauertestamentsvollstrecker ist im Rahmen 
seiner gesetzlichen Verfügungs- und Verpfl ich-
tungsbefugnisse grundsätzlich berechtigt, zur 
Finanzierung einer den Nachlass betreff enden 
Angelegenheit eine Grundschuld zu bestellen 
und sich dabei auch der dinglichen Zwangsvoll-
streckung in den Nachlass zu unterwerfen, sofern 
die Maßnahme entgeltlich ist. Beschränkungen 

aus der Vor- und Nacherbfolge stehen dem nicht 
entgegen, wenn der Testamentsvollstrecker zu-
gleich als Nacherbenvollstrecker die erforderli-
che Zustimmung erteilen kann. Die persönliche 
Zwangsvollstreckungsunterwerfung ist hingegen 
nur insoweit zulässig, als sie auf das Nachlass-
vermögen beschränkt bleibt; eine Haftung der 
Erben mit ihrem Eigenvermögen kann der Testa-
mentsvollstrecker ohne deren Zustimmung nicht 
begründen. Ob eine konkrete Maßnahme den 
Anforderungen einer ordnungsgemäßen Verwal-
tung entspricht, ist eine Tatfrage, die im Einzel-
fall zu beurteilen ist.

HUP Art. 8; EuGüVO Art. 26; EGBGB 
Art. 17 Abs. 4
Deutschland/England/Italien/Spanien: 
Wirksamkeit eines Ehevertrages 

I. Sachverhalt
Die Eheleute haben im Jahr 2023 in Leipzig ge-
heiratet. Sie sind noch kinderlos. Durch Ehever-
trag soll der Zugewinnausgleich modifi ziert und 
auf den Versorgungsausgleich wechselseitig ver-
zichtet werden. Der Scheidungsunterhalt wird 
diff erenziert danach geregelt, ob Kinder geboren 
werden und wer für diese die Betreuung über-
nimmt.

Die Eheleute wollen möglicherweise in das Ver-
einigte Königreich, nach Italien, Spanien oder 
Frankreich umziehen. 

II. Fragen
Welches Recht wäre jeweils anwendbar? Sind 
Rechtswahlen empfehlenswert?

III. Zur Rechtslage
1. Aus deutscher Sicht anwendbares Recht
a) Modifi kation des Zugewinnausgleichsan-
spruchs  
Aus der Sicht des deutschen Rechts unterliegen 
die güterrechtlichen Wirkungen der Ehe (ob der 
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Eheschließung nach dem Anwendungsstichtag 
des 29.1.2019) dem nach den Vorschriften der 
Europäischen Güterrechtsverordnung vom 24. 
Juni 2016 zu bestimmenden Recht. Treff en die 
Eheleute keine Rechtswahl, so gilt gem. Art. 26 
Abs. 1 lit. a EuGüVO das Recht des Staates, in 
dem die Eheleute nach der Eheschließung ihren 
ersten gemeinsamen gewöhnlichen Aufenthalt 
genommen haben. Dies war im vorliegenden Fall 
Leipzig. Damit greift aus deutscher Sicht für die 
güterrechtlichen Wirkungen der Ehe das deutsche 
Güterrecht. Zwar kennt die Europäische Güter-
rechtsverordnung für den Fall, dass die Eheleute 
für eine erheblich längere Zeit in einem anderen 
Staat gelebt haben, einen Wechsel des Gütersta-
tuts (Art. 26 Abs. 3 EuGüVO). Das gilt allerdings 
dann nicht, wenn die Eheleute eine Vereinbarung 
über den ehelichen Güterstand getroff en haben, 
Art. 26 Abs. 3 UAbs. 4 EuGüVO. Damit wür-
den die Eheleute aufgrund der Modifi kation des 
Zugewinnausgleichs unwandelbar im deutschen 
Güterrecht leben. Eine Rechtswahl wäre aus 
deutscher Sicht nicht erforderlich.

b) Ausschluss des Versorgungsausgleichs  
Der Versorgungsausgleich unterliegt dem gem. 
Art. 17 Abs. 4 EGBGB zu bestimmenden Recht. 
Dabei hat ein deutsches Gericht den Versor-
gungsausgleich aus deutscher Sicht ausschließ-
lich dann durchzuführen, wenn von Amts wegen 
oder auf Antrag eines der Ehegatten deutsches 
Recht anzuwenden wäre. Die Anwendung deut-
schen Rechts bedingt dann auch, dass bei der 
Beurteilung entsprechend den Vorschriften des 
VersAusglG eine ehevertragliche Vereinbarung 
über den Ausschluss des Versorgungsausgleichs 
berücksichtigt werden muss. Auch insoweit er-
gibt sich daher u. E. keine Notwendigkeit, eine 
abweichende Rechtswahl zu treff en.

c) Unterhaltsrechtliche Regelungen
Für den Scheidungsunterhalt schließlich be-
stimmt Art. 8 HUP, dass die Eheleute das auf den 
Scheidungsunterhalt anwendbare Recht wählen 
können. Insbesondere können sie das Recht des 
Staates wählen, dessen Staatsangehörigkeit ein 
Ehegatte oder beide Ehegatten besitzen, Art.  8 
Abs. 1 lit. a HUP. Für die Formwirksamkeit ge-
nügt gem. Art. 8 Abs. 2 HUP die Schriftform, 
sodass eine notarielle Beurkundung nach den 
Vorschriften des deutschen Rechts jedenfalls 
hinreichend wäre. Zusätzlich ist zu beachten, 
dass gem. Art. 8 Abs. 4 HUP in jedem Fall das 
Recht des Staates, in dem die unterhaltsberech-

tigte Person im Zeitpunkt der Vereinbarung der 
Rechtswahl ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat, 
dafür maßgeblich ist, ob die berechtigte Person 
auf ihren Unterhaltsanspruch verzichten kann. 
Da im vorliegenden Fall beide potentiell unter-
haltsberechtigten Eheleute ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt noch in Deutschland haben, wäre 
auch insoweit das deutsche Recht anzuwen-
den. Aus Art.  8 Abs. 4 HUP ergibt sich daher 
keine von der Rechtswahl abweichende Rechts-
anwendung.

Sollten die Eheleute keine Rechtswahl treff en, so 
richtet sich der Unterhaltsanspruch gem. Art. 3 
HUP (vorbehaltlich einer anderweitigen Beurtei-
lung nach Art. 5 HUP) danach, wo der unter-
haltsberechtigte Ehegatte zum Zeitpunkt der 
Geltendmachung des Unterhaltsanspruchs seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt haben wird. Dies um-
fasst insbesondere auch die Frage, ob und inwie-
weit der gesetzliche Unterhaltsanspruch durch 
Vertrag abbedungen, gemindert, erhöht oder 
sonst modifi ziert werden kann. Soweit der unter-
haltsberechtigte Ehegatte zum Zeitpunkt der Gel-
tendmachung des Unterhaltsanspruchs seinen ge-
wöhnlichen Aufenthalt im Ausland hat und den 
Unterhaltsanspruch in Deutschland klageweise 
geltend macht, wäre dieser daher nur dann nach 
dem deutschen Recht zu beurteilen, wenn die 
Eheleute vorher eine Rechtswahl getroff en haben 
oder aber einer der Ehegatten einwendet, die Ehe 
habe stets eine engere Verbindung zu Deutsch-
land gehabt, Art. 5 HUP. 

2. Wirksamkeit aus italienischer Sicht
Italien unterliegt ebenso der Europäischen Gü-
terrechtsverordnung. Demnach wird auch aus 
italienischer Sicht das Güterstatut nach Art. 26 
EuGüVO bestimmt werden, so dass sich eine un-
wandelbare Geltung des deutschen Rechts auch 
dann ergibt, wenn die Eheleute ihren gewöhn-
lichen Aufenthalt nach Italien verlegt haben. 
Für die Formwirksamkeit der ehevertraglichen 
Vereinbarung, mit welcher der gesetzliche Zuge-
winnausgleichsanspruch modifi ziert wird, genügt 
aus italienischer Sicht gem. Art. 25 EuGüVO, 
dass die besonderen Formvorschriften des am 
aktuellen gewöhnlichen Aufenthalt der Eheleute 
geltenden Rechts eingehalten worden sind – mit-
hin die Formvorschriften des deutschen Rechts. 
Damit wird auch die güterrechtliche Auseinan-
dersetzung einschließlich der Wirksamkeit des 
Ehevertrags nach dem deutschen Recht beurteilt 
werden müssen. 
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Für den Unterhaltsanspruch gilt auch aus italieni-
scher Sicht das Haager Unterhaltsprotokoll. Zu-
lässigkeit und Wirksamkeit der Rechtswahl be-
urteilen sich daher wie aus deutscher Sicht nach 
Art. 8 HUP.

Hinsichtlich des Versorgungsausgleichs ist fest-
zustellen, dass das italienische Recht keinen sol-
chen kennt. Insoweit ist daher davon auszugehen, 
dass ein italienisches Scheidungsgericht schon 
mangels Kenntnis des Versorgungsausgleichs und 
mangels einschlägiger prozessualer Vorschriften 
für ein entsprechendes Gestaltungsurteil keinen 
Versorgungsausgleich durchführen wird. 

3. Spanien
In Spanien ist das materielle Familienrecht nicht 
einheitlich geregelt. Es gibt zwar eine zentrale 
Regelung (gemeinspanisches Recht) im Código 
Civil. Einige autonome Regionen haben jedoch 
eigenständige Regelungen, die hiervon partiell er-
heblich abweichen. Im Bereich des internationa-
len Privatrechts existiert dagegen eine landesweit 
einheitlich geltende Regelung in den Eingangs-
regeln des Código Civil. Auch die europäischen 
Kollisionsnormen gelten einheitlich für sämtliche 
Landesteile. 

Daraus ergibt sich, dass für die spanischen Ge-
richte zunächst (wie in Deutschland und Italien) 
im Bereich des Güterrechts die Europäische Gü-
terrechtsverordnung anzuwenden ist, die auch 
vom Königreich Spanien angenommen worden 
ist. Auf den Bereich des internationalen Unter-
haltsrechts ist das Haager Unterhaltsprotokoll 
2007 anzuwenden, welches durch die Europäi-
sche Union für sämtliche Mitgliedsstaaten (aus-
genommen Dänemark) in Kraft gesetzt wurde. 
Damit ist insoweit kraft objektiver Anknüpfung 
(Güterrecht) und kraft Rechtswahl (Unterhalt) 
selbst für den Fall, dass die Eheleute ihren Mittel-
punkt nach Spanien verlegen, die Geltung deut-
schen Rechts in Spanien garantiert.

Auf dem Gebiet des Versorgungsausgleichs ent-
hält das spanische Recht keine der deutschen 
entsprechende oder vergleichbare Regelung. 
Versorgungsanwartschaften werden nach spani-
schem Recht nicht im Rahmen einer Scheidung 
automatisch ausgeglichen (Süß/Ring/Huzel, 
Eherecht in Europa, 4. Aufl . 2021, Länderbe-
richt Spanien Rn. 97). Insoweit ergibt sich kei-
ne Notwendigkeit, den Versorgungsausgleich 
zu modifi zieren. Dieser würde auch durch ein 

spanisches Gericht ohnehin nicht durchgeführt 
werden.

4. Frankreich
Da die Französische Republik an der Europäi-
schen Güterrechtsverordnung teilnimmt und 
über die Ratifi kation durch die Europäische 
Union auch an das Haager Unterhaltsprotokoll 
2007 gebunden ist, ergeben sich auf dem Gebiet 
des Güterrechts und des Unterhaltsrechts keiner-
lei Abweichungen zu den vorgenannten Ausfüh-
rungen.

Einen Ausgleich von Versorgungsanwartschaften 
kennt das französische Recht ebenfalls nicht. Bei 
der in diesem Zusammenhang häufi g genannten 
prestation compensatoire handelt es sich vielmehr 
um ein ausschließlich unterhaltsrechtlich ausge-
staltetes Rechtsinstitut. Dieses hat allenfalls mit-
telbar und auf wirtschaftlicher Ebene dem Versor-
gungsausgleich vergleichbare Funktionen, indem 
der Umfang der Versorgungsanwartschaften bei 
der Berechnung des Unterhaltsbedarfs und der 
Leistungsfähigkeit der geschiedenen Ehegatten 
berücksichtigt werden kann. Da kraft Rechts-
wahl gem. Art. 8 HUP aber französisches Recht 
auf den Unterhalt nicht anwendbar ist, kommt 
auch keine prestation compensatoire in Betracht.

5. England
Das englische Recht kennt für den Fall der Schei-
dung der Ehe keine Rechtsfolgen, die einer der 
Kategorien „güterrechtlicher Ausgleich“, „Unter-
halt“ oder „Versorgungsausgleich“ zugerechnet 
werden können. Vielmehr sind die englischen 
Gerichte im Rahmen einer fi nancial provision on 
divorce nach den Vorschriften des Matrimonial 
Causes Act berufen, das Vermögen der Eheleute so 
zu verteilen, wie dies entsprechend einer Gesamt-
schau sämtlicher Umstände des Einzelfalls als an-
gemessen und gerecht erscheint. In der Mehrzahl 
der Fälle wird dieses System dahingehend emp-
funden, dass es zu einer Halbteilung des eheli-
chen Vermögens (einschließlich des eingebrach-
ten und während der Dauer der Ehe ererbten 
Vermögens) kommt. Die entsprechenden Regeln 
des englischen Rechts kommen ohne Möglichkeit 
einer abweichenden Rechtswahl immer dann zur 
Anwendung, wenn ein englisches Gericht seine 
internationale Zuständigkeit für die Scheidung 
bejaht hat. 

Das Ermessen der Gerichte zur Aufteilung des 
Vermögens kann nach der ständigen Rechtspre-
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chung der englischen Gerichte auch nicht durch 
eine vorsorgliche vertragliche Vereinbarung der 
Eheleute ausgeschlossen werden. Zwar hat der 
englische Supreme Court in seiner Entscheidung 
in der Rechtssache Granatino v. Rademacher ent-
schieden, dass Eheverträgen, die im Ausland nach 
dem dort geltenden Recht wirksam abgeschlossen 
wurden, auch in einem Scheidungsfolgeverfahren 
in England Wirkung eingeräumt werden müsse. 
In welchem Umfang und auf welche Weise dies 
erfolgt, ist u. E. jedoch weiterhin unsicher. Ein 
durch den englischen Gesetzgeber unternomme-
ner Anlauf, Voraussetzungen und Wirkungen von 
Eheverträgen gesetzlich zu regeln, ist off enbar 
zwischenzeitlich wieder aufgegeben worden. Den 
Eheleuten ist daher für den Fall einer Übersied-
lung nach England der Hinweis zu erteilen, dass 
die in Deutschland beurkundete Vereinbarung in 
einem dort angestrengten Verfahren wahrschein-
lich nicht die beabsichtigten Wirkungen zeitigen 
wird. Ferner ist zu empfehlen, einen auf den Be-
reich der Scheidungsvereinbarung spezialisierten 
englischen solicitor aufzusuchen und diesen zu 
beauftragen, für den Fall der Scheidung in Eng-
land eine ergänzende ehevertragliche Vereinba-
rung zu entwerfen.

Die Erblasserin (E) war zweimal verheiratet. Aus 
der Ehe mit ihrem ersten Ehemann (EM1) hat 
sie drei gemeinsame Kinder (S1, S2, T). Die Ehe 
wurde 1992 geschieden. Am 7.10.2006 heiratete 
E ihren zweiten Ehemann (EM2), der 2009 ver-
starb. EM1 verstarb am 28.4.2024.

Mit EM1 errichtete E im Jahr 1990 folgenden 
Erbvertrag (auszugsweise):

„[…]

§ 1
Alle früheren Verfügungen von Todes wegen hebe 
ich, die Erschienene zu 1., hiermit auf. 

§ 2
Zu meinen alleinigen Erben, und zwar zu gleichen 
Teilen, bestimme ich meine drei Kinder: 

1. S1 
2. S2
3. T.

Zu Ersatzerben bestimme ich deren Abkömmlinge, 
nach Stämmen anteilsberechtigt. Soweit keine Ab-
kömmlinge vorhanden sind, tritt Anwachsung ein. 

§ 3
Weitere Verfügungen von Todes wegen möchte ich 
heute nicht treff en. Der Notar belehrte die Erschie-
nenen über die Bedeutung des Erbvertrages, insbe-
sondere darüber, dass dieser nicht einseitig wider-
rufen oder abgeändert werden kann, es sei denn, 
daß in dieser Urkunde ausdrücklich ein Widerrufs-
vorbehalt vereinbart worden ist. Nunmehr erklären 
die Erschienenen: Wir nehmen die vorstehenden 
Erklärungen mit erbvertraglicher Bindungswir-
kung hiermit gegenseitig an und verzichten auf 
jedweden Widerrufsvorbehalt. Der vorstehende 
Erbvertrag soll seine Wirksamkeit auch dann be-
halten, wenn unsere derzeitige Ehe im Zeitpunkt 
des Todes der Erblasserin nicht mehr Bestand haben 
sollte. […]“

Zwischen E und T gibt es mittlerweile Probleme. 
E möchte daher T „auf den Pfl ichtteil setzen“. 
Gründe für eine Erbunwürdigkeit nach §  2339 
BGB liegen jedoch nicht vor. Ein Zuwendungs-
verzichtsvertrag wird nicht erreichbar sein.

II. Fragen
1. Kann E in irgendeiner Form gültig neu testie-
ren (Enterbung der Tochter, Vermächtnisse über 
solches Vermögen, das sie nach der Scheidung 
bzw. dem Tod des ersten Ehemannes erworben 
hat)? 

2. Kann E den Erbvertrag anfechten? Wann sind 
etwaige Anfechtungsfristen abgelaufen?

III. Zur Rechtslage
1. Bindungswirkung des Erbvertrages
Der Abschluss eines Erbvertrages bewirkt, dass 
der Erblasser ab diesem Zeitpunkt an die hie-
rin von ihm getroff enen vertragsmäßigen Ver-
fügungen (§  2278 BGB) erbrechtlich gebun-
den ist. Vertragsmäßige Verfügungen können 
vom Erblasser nicht einseitig widerrufen werden. 
Eine Aufhebung oder Änderung bedarf vielmehr 
der Mitwirkung des Vertragspartners nach den 
§§ 2290 ff . BGB. Da der erste Ehemann (EM1) 
als Vertragspartner zwischenzeitlich verstorben 
ist, scheidet eine Aufhebung des Erbvertrages 
aus. 


